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Betreff

Neues Umsatzsteuerrecht für Kommunen – Auswirkungen auf die Stadt Sankt
Augustin

Nach Ende der Aufschubzeit zum 31.12.2022 wird zum 01.01.2023 die bereits 2015
eingeführte Neuregelung der Umsatzsteuer ihre Wirkung entfalten. Bislang führte die
Koppelung der Umsatzsteuer an die Körperschaftssteuer und die Nutzungsmöglichkeit
eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) zu einer nur in wenigen Fällen aufkommenden
Umsatzsteuerpflicht von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (JPDöR). Mit der im
Jahressteuergesetz 2015 enthaltenen Neuregelung von § 2b UStG und die Aufhebung der
Koppelung an die Körperschaftssteuer durch Streichung des § 2 Abs. 3 UStG ergeben sich
grundsätzliche Änderungen zwischen der bisherigen und künftigen Systematik der
Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts.

Fragestellung:

Die CDU – Fraktion interessiert, welche Auswirkungen sich im Zuge der Neuregelung in
Sankt Augustin zeigen werden. In diesem Zusammenhang stellt sie sich folgende Fragen,
um deren schriftliche Beantwortung sie bittet:

1. Inwieweit sind aus Sicht der Verwaltung die Stadt Sankt Augustin und ihre
unternehmerischen Aktivitäten durch die Neuregelung der Umsatzbesteuerung
betroffen?
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2. Welche konkreten Auswirkungen ergeben sich beispielsweise für Privatpersonen
oder Vereine, die Entgelte für die Nutzung von Schwimmbädern oder Theater-und
Kulturveranstalten bzw. Gebühren für die Nutzung von städtischen Immobilien
entrichten?

3. Welche vorbereitenden Schritte sind innerhalb der Verwaltung zur Umsetzung der ab
dem 01.01.2023 geltenden Vorschriften des UStG und der neuen Regelungen
konkret unternommen worden??
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